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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §224 Abs1;

1. BAO § 20 heute

2. BAO § 20 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 224 heute

2. BAO § 224 gültig ab 19.04.1980 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Die Geltendmachung der Haftung nach § 224 BAO setzt zwar den Bestand einer Abgabenschuld voraus, nicht jedoch,

dass die Abgabe gegenüber dem Erstschuldner bereits (mit Abgaben-)Bescheid geltend gemacht wurde (VwGH vom 3.

Juli 2003, 2000/15/0043, oder vom 22. Dezember 2011, 2009/16/0109, und Ritz, BAO5, § 224 BAO Tz 2, mit Hinweis auf

weitere hg Rechtsprechung). Ermessensentscheidungen der Abgabenbehörde haben sich gemäß § 20 BAO innerhalb

der Grenzen zu halten, die das Gesetz dem Ermessen zieht. Innerhalb dieser Grenzen sind Ermessensentscheidungen

nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu treCen. Dem

GesetzesbegriC "Billigkeit" ist dabei die Bedeutung "berechtigte Interessen der Partei", dem GesetzesbegriC

"Zweckmäßigkeit" die Bedeutung "öCentliches Anliegen an der Einbringung der Abgaben" beizumessen (vgl VwGH vom

3. Juli 2003, 2000/15/0043, mit Hinweis auf die Rechtsprechung).Die Geltendmachung der Haftung nach Paragraph 224,

BAO setzt zwar den Bestand einer Abgabenschuld voraus, nicht jedoch, dass die Abgabe gegenüber dem Erstschuldner

bereits (mit Abgaben-)Bescheid geltend gemacht wurde (VwGH vom 3. Juli 2003, 2000/15/0043, oder vom 22.

Dezember 2011, 2009/16/0109, und Ritz, BAO5, Paragraph 224, BAO Tz 2, mit Hinweis auf weitere hg Rechtsprechung).

Ermessensentscheidungen der Abgabenbehörde haben sich gemäß Paragraph 20, BAO innerhalb der Grenzen zu

halten, die das Gesetz dem Ermessen zieht. Innerhalb dieser Grenzen sind Ermessensentscheidungen nach Billigkeit

und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu treCen. Dem GesetzesbegriC

"Billigkeit" ist dabei die Bedeutung "berechtigte Interessen der Partei", dem GesetzesbegriC "Zweckmäßigkeit" die

Bedeutung "öCentliches Anliegen an der Einbringung der Abgaben" beizumessen vergleiche VwGH vom 3. Juli 2003,

2000/15/0043, mit Hinweis auf die Rechtsprechung).
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